
I. GeltunGsbereIch/VertraGsschluss

aufträge werden ausschließlich auf der Grundlage nach
folgender bedingungen aus geführt. abweichende regelungen 
bedürfen der schriftlichen bestätigung.

II. PreIse

1. Die im angebot des auftragnehmers genannten Preise 
gelten unter dem Vorbehalt, dass die der angebotsabgabe 
zugrundegelegten auftragsdaten unverändert bleiben, läng
stens jedoch vier Monate nach eingang des angebotes beim 
auftraggeber. bei aufträgen mit lieferung an Dritte gilt  
der besteller als auftraggeber, soweit keine anderweitige 
ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde.
Die Preise des auftragnehmers enthalten keine Mehr
wertsteuer.
Die Preise des auftragnehmers gelten ab Werk. sie schließen 
Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige 
Versandkosten nicht ein.
2. nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des auf
traggebers einschließlich des dadurch verursachten 
Maschinen stillstandes werden dem auftraggeber be rechnet. 
als nachträgliche Änderungen gelten auch Wiederholungen 
von Probeandrucken, die vom auftrag geber wegen gering
fügiger abweichung von der Vorlage verlangt werden.
3. skizzen, entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Korrektur
abzüge, Änderung angelieferter/übertragener Daten und 
ähnliche Vorarbeiten, die vom auftraggeber veranlasst sind, 
werden berechnet. Gleiches gilt für Daten übertragungen.

III. ZahlunG

1. Die Zahlung hat sofort nach erhalt der rechnung ohne 
jeden abzug zu erfolgen. eine etwaige skontovereinbarung 
bezieht sich nicht auf Fracht, Porto, Versicherung oder 
 sonstige Versandkosten. Die rechnung wird unter dem  
tag der lieferung, teil liefe rung oder lieferbereitschaft 
(holschuld, annahmeverzug) ausgestellt.
Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und 
zahlungshalber ohne skontogewährung angenommen. Zinsen 
und spesen trägt der auftraggeber. sie sind vom auf
traggeber sofort zu zahlen. Für die rechtzeitige Vorlegung, 
Protestie rung, benachrichtigung und Zurück leitung des 
Wechsels bei nichteinlösung haftet der auftrag nehmer nicht, 
sofern ihm oder seinem erfüllungs gehilfen nicht Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur last fallen.
2. bei außergewöhnlichen Vorleistungen kann angemessene 
Vorauszahlung verlangt werden.
3. Der auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen oder ein 
Zurückbehaltungsrecht ausüben.
4. Ist die erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer 
nach Vertragsschluß bekanntgewordenen wesentlichen 
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des auftrag
gebers gefährdet, so kann der auftragnehmer Voraus zahlung 
verlangen, noch nicht ausgelieferte Ware zurück halten sowie 
der Weiterarbeit einstellen. Diese rechte stehen dem 
auftragnehmer auch zu, wenn der auftrag geber sich mit  
der bezahlung von lieferungen in Verzug befindet, die auf 
demselben rechtlichen Ver hältnis beruhen.
5. bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in höhe von 5 % 
über dem jeweiligen basiszinssatz zu zahlen, der gemäß dem 
Diskontsatzüberleitungsgesetz von der Deutschen bundes
bank veröffentlicht wird. Die Geltendmachung weiteren 
Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

IV. lIeFerunG

1. soll die Ware versendet werden, geht die Gefahr auf den 

auftraggeber über, sobald die sendung an die den transport 

durchführende Person übergeben worden ist. 

2. liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom auf trag nehmer 

ausdrücklich bestätigt werden. Wird der Vertrag schriftlich 

abgeschlossen, bedarf auch die bestätigung über den 

liefertermin der schriftform.

3. Gerät der auftragnehmer in Verzug, so ist ihm zunächst 

eine angemessene nachfrist zu gewähren. nach fruchtlosem 

ablauf der nachfrist kann der auftraggeber vom Vertrag 

zurücktreten. § 361 bGb bleibt unberührt.

4. betriebsstörungen – sowohl im betrieb des auftrag

nehmers als auch in dem eines Zulieferes – wie z. b. streik, 

aussperrung sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt, 

berechtigen erst dann zur Kündigung des Vertrages, wenn 

dem auftraggeber ein weiteres abwarten nicht mehr zuge

mutet werden kann, anderenfalls verlängert sich die verein

barte lieferfrist um die Dauer der Verzögerung. eine Kündi

gung ist jedoch frühestens vier Wochen nach eintritt der 

oben beschriebenen betriebsstörung möglich. eine haftung 

des auftragnehmers ist in diesen Fällen ausgeschlossen.

5. Im kaufmännischem Verkehr steht dem auftrag nehmer  
an vom auftraggeber an gelieferten  Druck und stempel 
vorlagen, Manuskripten, rohmaterialien und sonstigen 
Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 hGb 
bis zur vollständigen erfüllung aller fälligen For derungen  
aus der Geschäftsverbindung zu.
6. Der auftragnehmer nimmt im rahmen der ihm aufgrund  
der Verpackungsverordnung obliegenden Pflichten Ver
packungen zurück. Der auftraggeber kann Verpack ungen im 
betrieb des auftragnehmers zu den üblichen Geschäftszeiten 
nach rechtzeitiger vorheriger anmeldung zurückgeben, es 
sei denn, ihm ist eine andere annahme/sammelstelle 
benannt worden. Die Verpackungen können dem auf trag
nehmer auch bei der lieferung zurückgegeben werden, es sei 
denn, ihm ist eine andere annahme/sam melstelle benannt 
worden. Zurückge nommen werden Verpackungen nur 
un mittel bar nach auslieferung der Ware, bei Folgelieferungen 
nur nach rechtzeitiger vorheriger Mitteilung und bereit
stellung. Die Kosten des transportes der gebrauchten 
 Ver pack ungen trägt der auftraggeber. Ist eine benannte 
annahme/sammelstelle wei ter entfernt als der bertrieb des 
auftragnehmers, so trägt der auftrag geber lediglich die 
transportkosten, die für eine ent fernung bis zum betrieb des 
auftragnehmers entstehen würden. Die zurückgegebenen 
Verpackungen müssen sauber, frei von Fremdstoffen und 
nach unterschiedlicher Ver packung sortiert sein. anderen
falls ist der auftragnehmer berechtigt, vom auftraggeber  
die bei der entsorgung entste henden Mehrkosten zu 
 verlangen.

V. eIGentuMsVorbehalt

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen be  zahlung 
eigentum des auftragnehmers.
2. Die nachfolgende regelung gilt nur im kaufmännischen 
Verkehr:
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen bezahlung 
aller zum rechnungs datum bestehenden Forderungen des 
auftragnehmers gegen den auftraggeber sein eigentum. Zur 
Weiterveräußerung ist der auftraggeber nur im ordnungs
gemäßen Geschäftsgang berechtigt. Der auftraggeber tritt 
seine Forderungen aus der Weiter veräußerung hierdurch an 
den auftragnehmer ab. Der auftragnehmer nimmt die 
abtretung hiermit an. späte stens im Falle des Verzugs ist der 
auftraggeber verpflichtet den schuldner der abgetretenen 
Forderung zu nennen. Übersteigt der Wert der für den 
auftragnehmer bestehenden sicherheiten dessen Forderung 
insgesamt um mehr als 20 %, so ist der auftragnehmer auf 
Ver langen des auftraggebers oder ei nes durch die Über
sicherung des auftragnehmers beeinträchtigten Dritten 
 insoweit zur Freigabe von sicherungen nach Wahl des 
auftragnehmers verpflichtet.
3. bei be oder Verarbeitung vom auftragnehmer gelieferten 
und in dessen eigentum stehender Waren ist der auf
tragnehmer als hersteller gemäß § 950 bGb anzusehen und 
behält in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung eigentum an den 
erzeugnissen. sind Dritte an der be oder Verarbeitung 
 beteiligt, ist der auftragnehmer auf einen Miteigentumsanteil 
in höhe des rechnungswertes der Vorbehaltsware 
be schränkt. Das so erworbene eigen tum gilt als Vorbehalts
eigentum.

VI. beanstanDunGen/GeWÄhrleIstunGen

1. Der auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelie
ferten Ware sowie der zur Korrektur übersandten Vor und 
Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu prüfen. Die Gefahr 
etwaiger Fehler geht mit der Druckreifer klärung/
Fertigungsreiferklärung auf den auftraggeber über, soweit 
es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich an die 
Druckreiferklärung/Fertigungsreif erklärung anschließenden 
Fertigungs vorgang entstanden sind oder erkannt werden 
konnten. Das gleiche gilt für alle sonstigen Freigabe
erklärungen des auftraggebers.
2. beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach 
empfang der Ware zulässig. Versteckte Mängel, die nach der 
unverzüglichen untersuchung nicht zu finden sind, müssen 
innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist geltend 
gemacht werden.
3. bei berechtigten beanstandungen ist der auftrag nehmer 
nach seiner Wahl unter ausschluß anderer ansprüche zur 
nachbesserung und/oder ersatzlieferung verpflichtet. Im 
Falle verzögerter, unterlassener oder misslungener 
nachbesserung oder ersatzlieferung kann der auftraggeber 
herabsetzung der Vergütung (Min derung) oder rückgängig
machung des Vertrages (Wandlung) verlangen.

4. Mängel eines teils der gelieferten Ware berechtigen nicht 
zur beanstandung der gesamten lieferung, es sei denn, dass 
die teillieferung für den auftraggeber ohne Interesse ist.
5. bei farbigen reproduktionen in allen herstellungs
verfahren können geringfügige abweichungen vom original 
nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt für den Vergleich 
zwischen sonstigen Vorlagen (z. b. Digital Proofs, andrucken) 
und dem endprodukt.
6. Für abweichungen in der beschaffenheit des eingesetzten 
Materials haftet der auftragnehmer nur bis zur höhe des 
auftragswertes.
7. Zulieferungen (auch Datenträger, übertragene Daten) 
durch den auftraggeber oder durch einen von ihm ein
geschalteten Dritten unterliegen keiner Prüfungspflicht 
 seitens des auftragnehmers. Dies gilt nicht für offensichtlich 
nicht verarbeitungsfähige oder nicht lesbare Daten. bei 
Datenübertragungen hat der auftraggeber vor Über sendung 
jeweils dem neuesten technischen stand entsprechende 
schutzprogramme für computerviren einzusetzen. Die Daten
sicherung obliegt allein dem auftrag  geber. Der auftragnehmer 
ist berechtigt eine Kopie anzufertigen.
8. Mehr oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten 
auflage können nicht beanstandet werden. berechnet wird 
die gelieferte Menge. bei lieferungen aus Papier sonder
anfertigungen unter 1.000 kg erhöht sich der Prozent satz auf 
20 %, unter 2.000 kg auf 15 %.

VII. haFtunG

1. Der auftragnehmer haftet nur für schäden, die durch 
 vorsätzliches oder grob fahrlässiges handeln verursacht 
sind, sowie bei der Verletzung wesentlicher Vertrags
pflichten, soweit die erreichung des Vertragszwecks gefähr
det wird, bei Fehlen zugesicherter eigenschaften und in 
Fällen zwingender haftung nach dem Produkt haftungsgesetz. 
bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
wird nur für vertragstypische, vorhersehbare schäden 
 gehaftet.
2. es gelten die gleichen Grundsätze für die haftung der 
erfüllungs und Verrichtungsgehilfen des auftragnehmers.
3. Werden schadensersatzansprüche geltend gemacht, so 
müssen sie innerhalb von vier Monaten nach schriftlicher 
ablehnung des auftragnehmers klageweise geltend gemacht 
werden. eine spätere Geltendmachung ist ausgeschlossen, es 
sei denn, dass ein beweis sicherungsverfahren eingeleitet 
wurde.

VIII. hanDelsbrauch

Im kaufmännischen Verkehr gelten die handelsbräuche der 
Druckindustrie (z. b. keine herausgabepflicht von Zwischen
erzeugnissen wie Daten, lithos oder Druck platten, die  
zur herstellung des geschuldeten end produktes erstellt 
werden), sofern kein abweichender auftrag erteilt wurde.

IX. archIVIerunG

Dem auftraggeber zustehende Produkte, insbesondere Daten 
und Datenträger, werden nur nach ausdrücklicher Verein
barung und gegen besondere Vergütung über den Zeitpunkt 
der Übergabe des endprodukts an den auftrag nehmer oder 
seine er füllungsgehilfen hinaus archiviert. sollen die vor
bezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat dies 
bei fehlender Vereinbarung der auftrag geber selbst zu 
besorgen.

X. PerIoDIsche arbeIten

Verträge über regelmäßig wiederkehrende arbeiten können 
mit einer Frist von mindestens 3 Monaten zum schluß  
eines Monats gekündigt werden.

XI. GeWerblIche schutZrechte/urheberrecht

Der auftraggeber haftet allein, wenn durch die aus führung 
seines auftrages rechte Dritter, insbesondere urheberrechte 
verletzt werden. Der auftraggeber hat den auf tragnehmer 
von allen ansprüchen Dritter wegen einer solchen rechts
verletzung frei zustellen.

XII. erFÜllunGsort, GerIchtsstanD, WIrKsaMKeIt

1. erfüllungsort und Gerichtsstand sind, wenn der auf trag
geber Kaufmann im sinne des hGb ist oder im Inland keinen 
allgemeinen Gerichtsstand hat, für alle sich aus dem 
Vertrags verhältnis ergebenden streitig keiten einschließlich 
scheck, Wechsel und urkunden prozesse, der sitz des auf
tragnehmers. auf das Vertragsverhältnis findet deutsches 
recht anwendung. unKaufrecht ist ausgeschlossen.
2. Durch etwaige unwirksamkeit einer oder mehrerer 
be stimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen be stim
mungen nicht berührt.


